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Der neue Schweizerische Nepublikmer.

Herausgegeben von Usteri.

Freytag, den 10 April i8ol. Viertes Quartal. Den 20 Germinal I

Gesetzgebender Rath, 14. Merz.
c Fortsetzung.

i Beschluß des Berichts ver P.tiiioncncommlßion über

die Bittschrift der Gemeinde Groß Dielwy! C. Luzern.
Unterdessen B. G., da die Petition eine gegen eine

»Mtergcordiiele Pollziehungsbchörde gerichtete Beschwerde
enlhalict. und nur ans einen noch nicht eingetretenen
Fail hin (wenn ncmlich die V. Zettel und Stcinmann
die VenheUung von ihnen begehreu sollte» unsers Fort
seyn kann; so tragt Euere Coinmißion darauf an, die-

selbe der Vollziehung zu überweisen, mit der Einladung
darüber zu verfügen:

Folgende Botschaft wird hierauf angenommen :

B. Vollziehungsràlhe Oie Gemeinde Groß, Dietwyl
im Ct. Luzern beschwert sich m bcyaegenvcr Bittschrift
über eine Verordnung der LuzXmerschcn Verwalt uugs-
kammer vom z i, Ienner lezchm, laut weicher sie gegen

den Willen von --4 Anrheilhabcrn des aus ms Theilen
besehenden Gcmclndguts, und ohne in ihren Gegen-
gründen verhört worden zu seyn, gehalten seyn solle,

die Theilung oder die Ausmarchung eines verhälttußmäs-
sigen Antheils dieses Ecmeindguis vorzunehmen, damit
die zwey thcillustigen Muthcilhabcr ihren Anlheiü ans
beliebige Weise als wahres Eigenthum benutzen können.

Da der isle Z. des Gesetzes vom rz. Febr. 2798 aus.
drüklich bis zu Ercheinung eines besondern Gesetzes jede

Theilung eines Gemcindguls verbietet; da ferner durch

.Pas Gesezvom Dec. 180° mcht nur dieses Verbot
bekräftiget, sondern auch bestimmt wirb, daß selbst die,

jcnige» Gcineindgüter, welche durch ihre Eintheilung in
unabänderliche Rechtsamcn, gleichsam in das Privatei.
gcnlhum übergegangen sind, nur mit ausdrüklicher Ve-
wjlligung der Gcsezgebung vertheilt werden können; so

wäre das Verfahren der Lerwaltungskammer, «n so fern

kewlich daS Begehren der zwey Theillustigeu wirklich auf

endliche Veriheilung und Privatbesitz diefes GemeindgutS

ausgieng, offenbar unbefugt und willkürlich. Wenn
hingegen es bloß um die Benutzung zu thun ist, so wäre
der Fall in dcm Dispositifdcs Gesetzes vom 4. May 179?
begriffen da. Weil aber diese eingekommene Beschwerde

gegen eine der Vollz. Gewalt untergeordnete Behörde
gerichtet ist, und die Sache selbst nur dann dem geszgcb.

Rath z«!» Entscheid vorgelegt werben kaun, wenn die

Theiiunqsiustigen den Verlheilnngscntwurf selbst rorle»

gen, so überweiset derselbe diese Bittschrift an Sie B.
Voll;. Räche» mit der Einladung, nach Anleitung des

Gesetzes das Nöthige hierüber zu verfügen.

s. Das Cantonsgericht Schafyauscn stellt vor, seine

Glieder haben für die ersten 16 Monate, vom 12. April
>798 an, bis den 20. Heum. 99 als der Besitznahm des

Cantons durch die Oestrcichcr, mehr nicht als 480 Fr.
auf Abrechnung ihrer Entschädigung erhalten. Seil-dem
1. May 1800, als der Epoche seiner Wiedereinsetzung

an, bis dato, ungeachtet der Hofnung die ihnen vom
Minister des Innern sey gemacht worden, daß die Ve»
sott vig alle Monate richtig fliessen sollte, seyen sie nur
sûr z Monate bezahlt, und die Gerichtsgebührcn, die

wegen ihrer für dasige Gegenden ungewohnten Härte,
nicht vollständig bezogen werden könnten, hätten mchr
nicht als 26 Fr. » btz. in ; Monaten für jeden Richter
abgeworffen.. Sie bitten, m Hinsicht auf die Beschwer-
den die ihnen ihre Stellen verursachen auf Vcrnachläßi,
gung ihrer Geschäfte und kostbaren Lebensunterhalt an
dem Hauptort, um möglichste Beschleunigung der Be-
zahlung ihrer Gehalte für die 7 lezten Monate.

Ihr werdet B. G. mit Eurer Commission die Gs<-

rechligkeit der Reklamationen der Glieder des Canions.
gcrichis Schafhausen und aller Beamten die in ihrem
Falle sich befinden, einsehen, und mit ihr das lebhaft
teste Bedaurcn empfinden, daß die Finanzlage unserer
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Republik, welche bey der wahrlich auffallende«, Langsam,
keit, mit welcher Euer vor bald 4 Monaten für das mit
dem zo. Juni ;u End gehende Finanzjahr >800 erkannte,
abeo noch nicht öffentlich bekannt gemachte Finanzplan,
noch keine erfreuliche 'Aussichten verfpricht, es noch
bis dahin unmöglich machte, diesen gerechten Foderun.
gen zu entsprechen ; unterdessen sieht Euere Commißion
nicht ein, wie von der Gesezgebung aus über die beson.

dern Rekiamalioncn des Cantonsgerichl Schafhaufen
besondere Verfügungen könnten getroffen werden, und

trägt daher lediglich auf die Verweisung seiner Petition
an die Vollziehung an. Angenommen.

z. Das Distriktsgcricht Schwanden, Canton Linth,
wünschte für seine iin Rükstand erklärten Besoldungen,

von Betrag L. »169 btz. auf eine annehmliche Staats.
Schuldfchrift in seinem Distrikt angewiesen zu werden.

Da durch das Gesez vom die Vollziehung
beauftragt ist, da wo es schiklich geschehen kann, die

Rükstände durch Ccßion von Schuldschriften zu tilgen,
so räth die Pctitionencommißion zu Verweisung dieser

Petition an die Vollziehung. Angenommen.

4. B> Jakob Aliemann von Gänsbrunne», in der

Stadt Sololhurn wohnhaft, ein im Jahr 1798 von
der Solothurner Regierung eingekerkerter und von den

Franken geplünderter Patriot, von der Natur eines Arms
beraubt, Vater von mehreren Kindern, stellt vor: er

habe in folg des Gesetzes vom -9. Okt. 1798, die Ge-

«crböftcyhcit betreffend, da seine körperliche Beschaffen-

heit ihm keinen schiklicheren Nahrungszweig darbiete,

«ine Pintcnschenke in der Stadtgemeinde Solothurn er-

richtet, und ftye sich nicht bewußt, durch Verletzung ir-
gend eines Polizepgesctzes, diesen Gcwcrb betreffend,

Anlaß zu einer begründlen Beschwerde gegeben zu haben.

Nun sey ihm im Anfang des laussenden Jahrs plöz-

lich die Schliessung seiner Pintenschenke befohlen, und

«r und seine Familie dadurch ausser Brod gesezt worden,
dieses durch seine gesezliche Gründe unterstüzte Versah,
ren, habe ihn veranlaßt, sich bey der Munizipalität um
ein ZeuqniAseiner Aufführung zu bewerben und wider
Erwarten und wider die Wahrheit sey dasselbe dahin aus,

gefallen: er habe polizeywidrige Unsugen geduldet und

schlechte Einzüge gehalten. Sich seiner Unschuld bewußt,

habe er mit Gutfinden des B. Regierungsstalthalters, die

Munizipalität vor die richterliche Behörde citirt, um

Legen dieses seiner Ehre nachthcilige Zeugniß Genug-
thuung zu erhalten ; er sey aber von dem Distriktsgcricht
Solothurn den z. Febr. nicht nur abgewiesen sondern

auch zur Abbitte gegen die Munizipalität verfällt wor-

den, welches Urtheil den 2?. Febr. von dem Cantons,
gericht dahin bestätigt worden sey: die Munizipalität
könne nicht gehalten werden, im Rechten Bescheid zu

geben; und er Petent, sey mithin vor die Behörde ge-

wiesen. Auf diese Weisung hin habe er sich an die Ver»

waltungskammer gewendet, die aber das Geschäft eben,

falls von sich abgelehnt; und nun sey er Petent durch ein

Scyreibcn des Ministers des Innern vom 8. Merz be.

lehrt worden, daß eine Munizipaîitàt wegen Amteversü.

gungen nicht gerichtlich könne belanar werden; dagegen

stehe es aber jedem Bürger, der gegründete Klage» ge»

gen eine solche Verfügung zu machen habe, zu, sie höhern

Orts vorzutragen.
Dieser Weifung zufolg wende er sich an den g-stzgeb.

Rath, und hoffe von feiner Gerechtigkeitöliebe, baß Sie
B. G- nicht zugeben werden, daß eine Munizipalität
die Ehre eines Bürgers kränken könne, ohne die Gründe

dazu darlhun zu müssen, und daß Sie es genehm halte»

hallen werben, daß er noch ftrner das Gemerb eines

Pinlenfchenk fortführe.
Diese Petition ist von dem RegrcrungSsiatthalter M

gnädigen Erwägung, (Euere Commißion bättc diesen

unrepublikanifchen und in vorliegendem Fall ganz ausser

den staatsrechtlichen Begriffen liegenden Ausdruk wegge»

wünscht) anempfohlen.
Daß der Petent rüksichtlich auf seine Lage zu bedanken

ist, scheint unzweifelhaft; ob ihm aber unrecht geschehe,

das wird entschieden werden können, wenn die andere

Parthey verhört seyn wird.
Diese Verhöre vorzunehmen und darüber zu entschei-

den, liegt aber nicht in den Attributionen der Gestzge-

bung; und der Petent hat die Weifung des Ministers

des Innern mißdeutet, wenn er unter dem Ausdruk:

,z höhcrn Orts" den gestzgebenden Rath verstanden hat.

Nach den Begriffen Eurer Commißion war es die Ver»

waltungskammer, die über des Potenten Beschwerden

gegen die Munizipalität verfügen sollte; unterdessen, da

diese es abgelehnt, und eben dadurch auch Anlaß zu einer

Beschwerde gegen sie gab, beyde Behörden denn unter

dem Vollz. Rath stehen, so trägt Eure Commißion am

Verweisung der Bittschrift an die Vollziehung an. —'

Angenommen. (Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten.
Zuschrift des Erziehungsrathes an den Regier

vungsstatthalter des Cantons Argau.

B. Reg ierungsstatthal ter! Der Zritpunk»
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